
Nus dem Geheimar

1⁰ der Weltkirche
m Januar 1881 eröffnete der hochherzige I Leos III der de⸗

ſchichtlichen Forſchung das bis ahin ber

oſſene Päpſtliche In
ſeinem heutigen Beſtande iſt dieſes eine ründung au aus dem
Ahre 1611 Die geſchichtlichen rkunden der Vatikaniſchen Bibliothek und
der päpſtlichen Verwaltungsbehörde (der „Apoſtoliſchen Kammer“), die en
der päpſtlichen Sekretarie und des Sekretariats der Breben ſowie eile der
In der Engelsburg geſicherten Archivſchätze wurden damals zuerſt zu einem
einheitlichen päpſtlichen „Geheimarchiv“ vereinigt. Qufe der Zeit Er

le E8 durch Einverleibung weiterer Sonderbeſtände bedeutenden
Zuwachs. 1660 kamen die Archivbeſtände des Staatsſekretariats inzu,
1783 die Archive bon Avignon, 1798 die letzten Beſtände der Engels⸗
burg uff Alle dieſe nun dem Studium erſchloſſen, ohne
Vorbehalt bon da die en der päpſtlichen Verwaltung, ſowei
ſie bor dem 1815 agen, zugänglich.

Die päpſtliche Verwaltung ◻ bon jeher ein internationales, wahr⸗
haft oliſ Gepräge. Und ſo 8 nicht nur die Gelehrten einer
Nation, die hier reiche eute en durften Die erſten Kulturnationen
eeilten ſich darum, ihren Forſchern den Zutritt zu den neuerſchloſſenen
Schätzen ermöglichen. Oſterreich und Preußen, Frankreich und Belgien,
Holland, Rußland, Ungarn, England Und die nordiſchen el  L, Spanien
wie die Vereinigten Staaten le eine Anzahl kleinerer Und beſondere
wiſſenſchaftliche Vereinigungen, wie die örresgeſellſchaft und der Leoverein,
begründeten eigene Anſtalten nit der Aufgabe, thren Gelehrten die Arbeit durch
Bereitſtellung der notwendigen wiſſenſchaftlichen Hilfsmitte erleichtern.

Zwei große Abteilungen, die Ugleich den weſentlichen Beſtandteil des
lichen Archivs ilden, traten un den Vordergrun des Intereſſes: die

Da Peitz auf dem Gebiet des päpſtlichen Urkundenweſens öllig
neue Ergebniſſe fachwiſſenſchaftlichen orſchen ans Licht rachte, die für die mittel⸗
alterliche Kirchen⸗, Reichs⸗ und Kulturgeſchi von erheblichem Belang ſind und
ÜAber die engſten Kreiſe der Fachforſcher hinaus bekannt 3 werden verdienen, 2

ſuchten wir ihn, NUVi einigen Ttikeln unſerem Leſerkreis arüber berichten 3 wollen.
Anm Red
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ſog Regiſter und die Nuntiaturberichte Nur bon den Regiſtern ſoll hier
die ede ſein

me knappe vorläufige Überſicht veröffentlichte ſchon 1884 der Bene—
UEtiner Dom Palmieri. Mit Staunen erfuhr man, daß leſe wichtige
Uellenſammlung allein für die Zeit von etwa 0—1 nicht weniger
als rund 3000 Handſchriftenbände umfaſſe Es genügt ein ige Durch⸗
ern des großen, 1888 bon den Beamten des päpſtlichen Archivs dem

zu ſeinem Jubelfeſte dargebrachten Tafelwerkes, der Specimina
palaeographica Regestorum,; zu ermeſſen, welch gewaltige Fülle
geſchichtlichen Quellenſto in dieſen Bänden aufgeſpeichert iſt Gerade
dieſe Regiſter ſtanden, zuma im Anfang, m der vorderſten ethe der
Intereſſen. Für die ſpätmittelalterliche Geſchichte, der ſich Unächſt die
Hauptarbeit zuwandte, ÜUdeten ſie eine geradezu unſchätzbare Uelle
Palmieris Überſicht beginnt mit dem ritten des Pontifikats Inno⸗
enz mit 1200 Von den zahlreichen Regiſterbänden der ＋

eren
Zeit, nahezu eines Jahrtauſends, aben ſich nur geringe Bruchſtücke 4

halten, bon denen glei die Rede ſein ird
Man er Uunter den Regiſtern die Briefbücher der päpſtlichen Kanzlei

Wie jeder Großbetrieb mit geregeltem Geſchäftsgang arauf bedacht ſein
muß, eigene ufträge und Antworten m Abſchriften zu verwahren,
für weitere Verhandlungen die unerläßlichen Unterlagen in der Hand zu
aben, ſo war e8 auch bei der Papſtkanzlei. Sie an im Mittelpun
der geiſtigen, geiſtlichen Uund politiſchen Strömungen, V ſtetem Kampf
ihr echt und die reihei ihrer Entſchließungen, nicht ſelten wurde ihr
ogar der Wortlaut ihrer eigenen Entſcheidungen reitig gemacht Das
zuberläſſigſte ittel war die abſchriftliche Übertragung aller Kanzleiausgänge
m eigene Samme  nde War auch die dadurch verurſachte Mühe groß,
ſo gewährte ſie doch eine Sicherheit, wie ſie auf andere Weiſe kaum zu
erreichen war chon die zu höchſter Vollkommenheit entwickelte altrömiſche
Kaiſerkanzlei 0 leſe Hilfsmitte angewandt. Von ihr der er
und älteſte Erbe der Errungenſchaften römiſcher Weltkultur, das Papſttum,
die Einrichtung übernommen. Aber auch ohne dieſes Vorbild ſich Iim
aufe der Zeit das Bedürfnis nach ähnlichen Maßnahmen mit zwingender
Notwendigkeit herausgeſtellt.

In ſolchen Regiſtern oder Briefbüchern konnte man demnach Akten
nden, die m alle Welt hinausgegangen die m die mannigfachſten
Angelegenheiten des öffentlichen wie privaten Lebens, oft en  eidend,
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aber als Außerungen bon höchſter Bedeutung und mit dem Anſpruch auf
ſorgfältigſte Berückſichtigung, eingegriffen hatten. Die Verlautbarungen des
0  um agen hier m maßgebenden, bon der amtlichen ſe und
zwar ausſchlie für den eigenen Bedarf hergeſtellten Abſchriften vor.
leſe Tauſende bon Abſchriften ein hochragendes Denkmal des päpſt
en Waltens in der ganzen elte der abendländiſchen Welt Zugleich
aber beſaß man m ihnen ein ittel, die erhaltenen rtunden auf ihre
Echtheit und Unverfälſchtheit prüfen Es war ausgeſchloſſen, daß in
größerem Ausmaße die Kanzlei und die in den verſchiedenſten Teilen der
Welt wohnenden Urkundenempfänger das gleiche Intereſſe einer er⸗
f  ng gehabt aben ollten, während hinwieder der Kanzlei nur mit
einer weſentlich zuverläſſigen wirklich edient war Der er⸗
Uch, etwa eine ausgefertigte Urkunde zugunſten der eigenen nſpr bei
erer erufung fälſchen, mu 10 bon geringer Ausſicht auf Erfolg
ſein. eder Augenblick konnte die echte Urkunde ans Licht bringen, der
Betrug mu wirkungslos ſein.

Das war der eine Utzen, den man aus der Bearbeitung dieſer päpſt
en Briefbücher ziehen konnte: Prüfung der erhaltenen Urkunden auf
ihre Echtheit, Erſatz der verlorenen bezüglich thre geſchichtlichen eha
Um dieſen Zweck ganz erreichen, war mögli vo  ändige und etreue
Veröffentlichung der m jenen Bänden enthaltenen tunden ſei * auch
nur Iim Auszuge das geeignetſte ittel Es weſentlich die Mit⸗
lieder des franzöſiſchen Inſtituts V Rom, die ſich dieſer Aufgabe id⸗
meten. eit 1884 unternahmen ſie in einer umfaſſenden eihe bon Bänden
die Herausgabe der egiſter bon Gregor bis enedi XI bis

daran le  n in eigener eihe die Briefbücher der avigno⸗
eſiſchen Päpſte Doch ſind bis eute ſe dieſe Tbeiten nur zum eil
abgeſchloſſen. In dieſer weiten elhe beſchränkten ſie ſich bei einer aſſe
päpſtlicher reiben ereits auf die für Frankreich und Neapel ausgefer⸗
tigten. In ähnlicher Beſchränkung auf eſtimmte Länder oder Landesteile
iſt erdie noch eine große Zahl bon beſondern Veröffentlichungen erſchienen.

ber noch ein zweiter Utzen mu aus dem genauen Studium der
Papſtregiſter erwachſen me Einrichtung wie das mit ſeiner
eit über den Rahmen einzelner Staaten, Völker und Länder hinaus⸗
greifenden Tätigkeit iſt ſich eine Erſcheinung ohnegleichen in aller Ge⸗
ſchichte esha übte ſowohl ſein inneres eben wie ſein äußeres alten
ſeit 1e auf die geſchi eine Anziehungskraft aus wie kaum
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ein nderes weltgeſchichtliches Gebilde Das Gefüge aber und die Arbeits
weiſe dieſes weltumſpannenden Verwaltungsorganismus ird Uns durch
ni ſo nahe gebracht als ehen durch die egiſter. Zu erforſchen ſind
die Grundſätze, nach denen bei threr Anlage verfahren wurde, das Per
onal, dem die Arbeit oblag, die Art, wie man der Aufgabe niſprach,
zu  ige Abweichungen vom Kanzleibrauch oder beabſichtigte Anderungen,
vorübergehende oder hleibende Ordnungen und Einrichtungen uff.

Es war ein umfangreicher Kreis bon Fragen, der ſich ami auftat.
Immer neue Schwierigkeiten rhoben ſich und zwangen zur oslöſung eines
eigenen Forſchungszweiges Iim Rahmen der Geſamtwiſſenſchaft. Die egiſter⸗
ung, die bald einige der hedeutendſten Hiſtoriker Unter thren Vertretern
zählte es eien nur Namen wie Delisle und Th ickel, Denifle Pr.,
Paul wa Löwenfeld, Breßlau, rle , Ottenthal,
Paul Kehr Unter den Forſchern eu  er unge hervorgehoben erkannte
jedo bald, daß eine befriedigende Löſung der wichtigſten Fragen bloß
durch die ſeit nnozenz III el erhaltenen nde nicht gewinnen
ſei Die Bräuche der päpſtlichen Kanzlei hatten ihre Wurzeln in eit
lterer Zeit Man mu rachten, den Anſchluß nach wär bis an
die ömiſche Kaiſerkanzlei gewinnen und die ſtetig, enn auch mit ges
wiſſen Schwankungen fortſchreitende, nie öllig abgebrochene Entwicklung
der Regiſterführung N der päpſtlichen Kanzlei kennenzulernen. mne ſchwere
Aufgabe. Denn nur Originalregiſter oten das zunächſt geeignete ittel
zur Aufhellung, jede Abſchrift erwiſ

e die Spuren Und ſchob neue Fehler
quellen ein Für die Jahrhunderte bor Innozenz III (1198—1216) ſtanden
jedo nUur kümmerliche der ehemaligen V  nde Gebote in der
Hauptſache bloß die egiſter oder Regiſterbruchſtücke bon Gregor (590
bis 604), Johann III Uund Gregor VII (1073—1085).
Überdies rhoben ſich gewichtige Zweifel, ob wir * ſe m den rief⸗
hüchern der erſten Hälfte des Jahrhunderts mit den Originalbänden
oder nur mit eren abſchriftlichem Erſatz tun aben

Noch ſchwieriger Und Uunlösbar Urde die Aufgabe, da man feſt
ſtellen können meinte, daß ſelbſt jene angeblichen Regiſter bor nnozenz
nUuLr Unrecht leſe Bezeichnung ührten. Das egiſter Gregors VII.,
dem die tſche or  ng ſchon längſt der ohen politiſchen Be
deutung ſeines nha  e gerade für die ſturmreiche Zeit des Kirchenſtreites
im 11 Jahrhunder ihren Tfſi zugewandi atte, ollte nach ihr bloß
ein wenig vertrauenswürdiger, tellei ogar durch bewußte Fälſchungen
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entſtellter Auszug, eine bon päpſtlicher eite veröffentlichte Zweckſchrift ſein
Das egiſter Gregors man als einen verhältnismäßig kümmer⸗
en Auszug aus den urſprünglichen Regiſtern der Kanzlei auf Und
das angebliche Regiſter Johanns III len mit einem wirklichen egiſter
überhaupt ni tun aben Das war die Grundlage, auf der man
weiterbauen

nter dieſen Umſtänden war 68 von ohe erte, als 1910 ein
Berliner Gelehrter, Prof Erich Caſpa

* im „Neuen Archiv“ die Behauptung
aufſtellte Und im weſentlichen ewies, daß die Bruchſtücke des Regiſters
Johanns VIII., wie ſie eine Li aus onte Caſſino vom Ende des
11 Jahrhunderts erhalten atte, wirklich eine iemlich etreue
eines Briefbuches dieſes Papſtes darſtellten ami war für die ältere
Zeit ein . wertboller Stützpunkt Zur gleichen Zeit
ich der Kaiſerl. Ademie der Wiſſenſchaften zu Wien eine Unterſuchung
über „das Originalregiſter Gregors VIIL im Vatikaniſchen Archib“ vorgelegt,
die bald darauf in den Sitzungsberichien der Philoſophiſch⸗Hiſtoriſchen aſſe
der Ademie erſchien (Band 165, Abhandlung). Hier war der Nach
eis erbracht, daß die vermeintliche Streitſchrift Gregors VII dieI
des gregorianiſchen Kanzleiregiſters war, ſo wie e8 die päpſtlichen Kanzlei  2
eamten ardina Petrus als Kanzleivorſtand und Pfalznotar Rainer
als reiber a  m  1 Iim aufe der 1073—1084 nach den
Konzepten der jeweiligen Ausfertigungen angelegt hatten.

ami war dieſer Handſchrift auch für die Regiſterforſchung eine ganz
ungewöhnliche Bedeutung geſicher icht nur, daß hier faſt 1 ½ Jahr
Underte früher, als man bisher vermeinte, ein Originalregiſter uns erhalten
war, dieſer Regiſterband gehörte zudem einem Typ päpſtlicher Briefbücher
＋ der ſich von jenem der nachinnozenzianiſchen Zeit weſentlich unterſchied.
Dagegen hatten die lteren egiſter, ſoweit man erkennen onnte, im großen
ganzen die gleichen erktmale aufgewieſen wie dieſes riginal. Während

in den Regiſtern ſeit 1200 jene Briefteile, die reine Förmlichkeiten
enthielten, etwa die ausführlichen Titelangaben m den Adreſſen, die
n  1  E Wiederholung eines ganz ausführlichen Datums Qal mit
allen Einzelbeſtimmungen, ferner Urkundenteile, die bei vielen Aus
fertigungen nach dem gleichen ema wiederholt wurden Einleitungs⸗
floskeln, Strafandrohungen und nli  e ekürzt und auf das Uer⸗
notwendigſte beſchränkt . hatte man in Iterer Zeit inge
jedesma mit er Ausführlichkeit wiedergegeben. So Trde die Formel
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einer reſſe in den Regiſtern ſeit nnozenz etwa lauten An N., Biſchof,
und olk bon N.; bei Gregor VII dagegen Gregor, Biſchof, Diener der
Diener Gottes, N., Biſchof vbon N., und den geſamten Klerus und die

Einwohnerſchaft jener Gruß und apoſtoliſ egen
Ahnliches konnte man, wie geſagt, auch für die egiſter der lteren Zeit aus
den erhaltenen Spuren erſchließen. enige uhr a b.

die Gleichförmigkeit der Anlage zwiſchen den Briefbüchern der päpſtlichen
Kanzlei bom bis zum 11 Jahrhunder argetan. So konnte man en
durch die Unterſuchung des Originalregiſters Gregors VIIL dem
gang und den Bräuchen der en päpſtlichen Kanzlei nahezukommen.

chon das war eine wichtige Erkenntnis, daß in dieſem riefbuche des
11 Jahrhunderts nur eine verhältnismäßig kleine Zahl bon reiben
Ufnahme gefunden U Bis ahin 0 man geglaubt, wie Unter
nnozenz IILI Und ſeinen Nachfolgern, ſo ſei auch früher In viel größerem
Umfang regiſtriert, tellei ogar Vollſtändigkeit hei Anlage der egiſter CL:  2

ſtrebt worden Bei ſolcher Vorausſetzung onnten naturli überlieferte Erlaſſe
der Päpſte, die im egiſter twa gefehlt haben, ei für verdächtig gelten.

eiter zeigte das Originalregiſter, daß bei der Eintragung große
Unterbrechungen eingetreten Monatelang keine reiben
regiſtriert, dann nach den zurückbehaltenen Entwürfen auf einen Ruck
erledigt zu werden Abet die aten öfters en  eder in Verluſt
eraten oder In Verwirrung gekommen. Das gab wieder einen Finger
eig für die Erklärung mancher Schwierigkeiten bei ſolchen Schreiben, die
etwa aus verlorenen Regiſtern überliefer Ahnliches
Caſpar auch für das Regiſter Johanns IIIL dargelegt. Kurz, nach den
erſchiedenſten Richtungen hin oten die Ergebniſſe den Schlüſſel
zum Verſtändni mancher bisher für unentwirrbar gehaltenen Rätſel

Als Ausgangspunkt bei Erforſchung des Iteren Regiſterweſens bor

dem Jahrhunder 0 bislang eine Arbeit des allzu früh verſtorbenen
Berliner Gelehrten Paul Wa edient. Von Gregor in m drei Ur:  2

ſprüngli verſchiedenen Sammlungen, die ſeit dem l. ſich
in der mannigfaltigſten Weiſe reuzten, 850 reiben erhalten.
Die größte dieſer ammlungen wird N der handſchriftlichen Überlieferung
als „Regiſter“ bezeichnet. 0 nun Unter Heranziehung bon über
100 Handſchriften die Überlieferung und das gegenſeitige Verhältnis dieſer
drei Sammlungen Unterſucht. Er war zum rgebnis gekommen, daß keine
bon ihnen den Namen „Regiſter eigentlich verdiene. Alle drei eten nur
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Auszüge aus den wirklichen egiſtern Gregors Gr Seine Aufgabe
ſah alſo darin, durch ſcharfſinnigſte Unterſuchungen die drei Samm⸗
lungen wieder ineinander verarbeiten und ſo das verlorene Regiſter

Erwenigſtens zum Teil, ſowei *2 eben möglich Ar, wiederherzuſtellen.
führte dieſe Aufgabe m einer umfangreichen Abhandlung durch, die 1878 Im
„Neuen Archiv“ erſchien, damals m Fachkreiſen höchſte Anerkennung fand, als
ein Meiſter⸗ und Muſterſtück ritiſcher un angeſehen und gefeiert Urde

Ein Berliner Gelehrter, Philipp Jaffé, 0 einſt, im 1851,
den Verſuch gewagt, für die verlorenen egiſter einen irgendwelchen Erſatz

ſchaffen In einem wuchtigen Quartband von 951 Seiten egte ELr

eine chronologiſch geordnete Liſte aller irgendwo und irgendwann gedruckten
päpſtlichen Urkunden Und Briefe vor, bon Petrus bis auf nnozenz III
reichend, mit einer nappen Inhaltsangabe bei jedem einzelnen tück Als
man nun Unter der Leitung Wilh Wattenbachs in den ſiebziger Jahren
daranging, dieſes Werk neu bearbeiten, übernahm aul wa
einen großen eil der Aufgabe: die Päpſte bom 6.—9 Jahrhunder
— Auf der Grundlage ſeiner eren Forſchungsergebniſſe 4

Qaute eL ein vollkommen anders geordnetes Verzeichnis er rund 830 Briefe
Gregors Auf der nämlichen Grundlage begann noch einen zweiten
monumentalen Neubau aufz  ren, die Ausgabe der Briefe Gregors Gr
für die Monumenta Germaniae Historica. Sie die erſten beiden
Quarthände jener Abteilung des großen Nationalwerkes en, die den
dertitel „Briefe“ Epistolae X Keinem Geringeren als
Theodor Mommſen lag die wa  e Ausgabe der Gregorbriefe beſonders

Die erſte Hälfte des erſten Quartbande mit 280 Seiten war 1887
erſchienen. Da ar Paul wa N noch jungen Hart
mann führte erſt viele ahre ſpäter, 1899, das große Unternehmen zUum
teleé Mit *  ung dieſer gewaltigen Aufgabe den Unterſuchungen
Ewalds und den beiden Großwerken, die auf ihrer Grundlage entſtanden

laubte man ern oden Unter den en aben
Die Auffaſſungen, die aus dem Originalregiſter Gregors VII

ührten den erfaſſer des vorliegenden Berichts dazu,
auch die Unterſuchungen Ewalds in einer Studie über „Das egiſter
Gregors 1.7 nachzuprüfen (Ergänzungshefte der Stimmen der Zeit, II eihe
Forſchungen, Heft, Auch die Aufſtellungen Ewalds erwieſen
ſich als unhaltbar Jene ammlung, die ſich ſe als Regiſter Gregors
bezeichnet, iſt wirklich eine reueI des ehemaligen Oriciralteiſtern
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Die beiden andern Sammlungen, die und artmann mit jener erſten ber⸗

einigt hatten, als iemals Beſtandteile des Briefbuches geweſen
Auch ieſe Erkenntnis iſt bon Wichtigkeit. Einmal war nun die Bahn

wieder frei. konnte gelingen, durch Unmittelbaren erglei der Re
giſter Gregors 1.5 ohanns III und Gregors VIIL die Bräuche der
päpſtlichen Kanzlei aufzudecken und eren Entwicklung verfolgen. Erſt
aus rau Und Art der Kanzlei ewinnt man aber die richtigen Grund⸗

Mit andern orten erſtſätze für die Beurteilung ihrer Erzeugniſſe.
auf dieſem Wege äßt erkennen, wie überlieferte Pa  efe der en
Zeit, die aus irgendeinem Grunde verdächtigt ſind, beurteilt werden en
Ferner erga ſich, daß Unſere Überlieferung aus der Papſtkanzlei in ſehr
viel höherem Maße Vertrauen verdient, als man bisher auf run ähn⸗
er Forſchungen angenommen 0

Jetzt konnte auch eine Reihe bon weiteren Fragen in Angriff genommen
werden. Daß die ſtliche Kanzlei ſich im Anſchluß an die altrömiſche
Kaiſerkanzlei entwickelt atte, ereits oben erwähnt. Breßlau,
einet der Altmeiſter der Urkundenforſchung, zuerſt ieſe Zuſammen⸗
nge aufgedeckt. Th Mommſen U. hatten in einzelnen Punkten die
Beziehungen n  er feſtzuſtellen geſucht Die reichen Papyrusfunde und
die Sammlungen romi  er Inſchriften wie die Forſchungen den großen
Rechtsquellen der theodoſianiſchen und juſtinianiſchen Geſetzesſammlungen
hatten manchen Beitrag geliefert. Man war zuma nach dem organge
des Papyrusforſchers ilcken zur Anſicht gekommen, daß auch die

Art der Anlage der egiſter altrömiſchen Urſprungs ſei In den
römiſchen Kanzleien, ſo laubte man beweiſen önnen, ſei nicht nur
der geſamte Auslauf die reiben, die bon der Kanzlei ausgingen
ondern auch der Einlauf jene reiben, die ſie empfing regiſtriert,
die Übereinſtimmung der ſchrift mit den ausgegangenen oder eingelaufenen
Urſchriften ab mit geradezu ausgeſuchter Genauigkei beglaubigt worden
ilcken 0 die Behauptung aufgeſtellt, 8 ſeien die egiſter zunächſt
ogar noch Umfaſſendere Amts⸗Tagebücher eweſen, In denen außer dem
ſchriftlichen Amtsverkehr auch die tagtäglichen Amtshandlungen der je⸗
weiligen Amtsträger, etwa der Kaiſerlichen Statthalter, aufgezeichnet

Von dieſem Geſichtspunkte aus mu ſchon das egiſter Gregors I.,
wie 85 Wa wiederherzuſtellen verſucht atte, als eine Verkümmerung
der urſprünglichen Anlageform erſcheinen. In m  nde ſich eimn Einlauf
nur vereinzelt, eine Aufzeichnung über ſonſtige Amtshandlungen nur
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ganz wenigen Stellen Der Nachweis daß Ewalds Ergänzungsverſuch
auf Mißverſtändniſſe beruhte, erga nun die ötigung, auch auf
dieſe Zuſammenhänge wiſchen päpſtlichen und kaiſerlich⸗römiſchen Regiſtern
aufs neue einzugehen Auch hier erwieſen ſich die Annahmen der bis⸗
herigen ng als unbegründe Die Art der Regiſterführung, wie
fie mn der kaiſerlichen Kanzlei war iſt von der Papſtkanzlei ganz
leicher Weiſe übernommen worden Auch die Kaiſerkanzlei hat lene ber⸗

Bei demmuteten Amts Tagebücher Wirkli  el gar nicht gekannt
egiſter Gregors handelt eS ſich nicht um Eein Abſinken von früher
erreichten Höhe der Kanzleitechnik ondern ebenmäßige For  ng
der ererbten Bräuche Und ſo wird die genaueſte Erforſchung der päpft
en Regiſter Ugleich ein Hilfsmitte für das Verſtändni der kaiſerlichen
Geſchäftsgebarung

Von Unmittelbar praktiſcher Bedeutung werden dieſe Ergebniſſe bei
Bewertung mancher Uellen des Kirchenrechts Aus dem und Jahr
hundert iſt uns 4 emne Anzahl von kanoniſtiſchen Sammlungen erhalten
geblieben, die Urzeit alleiniges Überlieferungsmittel für eine eihe
der wichtigſten päpſtlichen Entſcheidungen ſind Vorbedingung für ihre
enutzung iſt die Sicherheit ihre Urſprungs wie ihrer Überlieferung Ge⸗
ing nachzuweiſen, daß ſie den päpſtlichen Regiſtern entſtammen, ſo
iſt damit ene Gewähr für ihre Glaubhaftigkeit egeben, wie wir ſie nur

wünſchen können Die Kanzlei 0 10 das größte ntereſſe daran, den
genauen Wortlaut getreu beſitzen. mne Verfälſchung ihre elgenen
wecke aufs höchſte gefährdet.

Hier oten die Ergebniſſe wichtige Aufſch und die öglich
keit geſicherten Weiterſchreitens man den Regiſterurſprung
er Schreiben dartun, ſo mu man über die igenar der Regiſter⸗
anlage elbſt mn klaren ſein

Fand ſich 4 enmem Papſtſchreiben twa Leos das
verſchiedenen Überlieferungen vorlag, ein Zuſatz, der der Parallel⸗
überlieferung fehlte ſo konnte da Fehlen auf die egiſter zurückgehen
oher kam aber der Zuſatz? Im Regiſter die reiben nach
den Entwürfen eingetragen Die Reinſchrift dagegen I bei Unter⸗
fertigung durch den bon dieſem noch eigenhändigen
erhalten, eſſen natürli die Regiſterabſchrift nach dem ntwurfe entbehrte
eiter wurde nicht nur die Reinſchrift ondern auch der Entwurf, ebor
man ihn ins eine ertrug, dem verantwortlichen Leiter der Kanzlei
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oder i wichtigen en dem erſönli zur Genehmigung unter⸗
reitet Auch abei wurden Anderungen vorgenommen, die auf dem Ent⸗
wurfe 8  „ ande, Schluſſe, wiſchen den Zeilen ermer Bei
der doppelten 1 m die Ausfertigung Und in das egiſter
war es ei daß ein Nachtrag das eine Mal, im egiſter, überſehen
oder irrtümlich —  — alſcher eingeſe Urde. Die Ver  iedenheit
der Überlieferung beweiſt demnach in ſolchen en nicht notwendig eine
Verfälſchung

Anderſeits onnten bei enutzung des Archivs wieder die eingelaufenen
Originale, die neben den Regiſtern aufbewahrt wurden, auch neben dieſen
und Ugleich mit ihnen benutzt werden. Aus der Verſchiedenheit der Merk⸗
male im einen Und andern Falle folgte alſo nicht Verſchiedenheit des Ur⸗
prungs Ein Und 0  E  e konnte eide geliefert aben
Nun war der eigenhändige Schlußwunſch, mit dem der die Rein⸗
ſchrift unterfertigte Und beglaubigte, bei einem päpſtlichen reiben
einen Biſchof etwa Der Herr erhalte Dich unverſehrt, geliebter Bruder
von der Regiſterabſchrift ausgeſchloſſen, da eELr ſich auf dem ntwurfe nicht
befand. Fehlen im einen, Vorhandenſein Im andern reiben des gleichen
Ausſtellers bei Briefen der nämlichen Rechtsſammlung gibt Omi einen
Fingerzeig für die erkun der verſchiedenen elle dieſer ammlung.
der das gleiche reiben iſt in einer ammlung mit der Adreſſe eines
galli  en, m einer weiten Überlieferung, die iellei Anderungen
im Text au  ei mit der Adreſſe eines ritiſchen Biſchofs verſehen. Hat
das galliſche reiben den Schlußwunſch, das ritiſche aber nicht, ſo
önnen wir mit Wahrſcheinlichkeit annehmen, daß jenes aus dem
des Empfängers m Gallien überliefer iſt, das riti den päpſtlichen
Regiſtern entnommen Urde. In dieſen Urde chon uin rüherer Zeit
ungefähr gleichlautende reiben oft nur einmal eingetragen, wobei die
verſchiedenen Adreſſaten zu einer Geſamtadreſſe vereinigt wurden. Daß
eS ſich die Regiſtrierung eines gleichlautenden Schreibens mehrere
Adreſſaten handle, war abei im Regiſter oft durch einen eigenen Vermerk,
Wie „auf gleiche Weiſe, ähnlich, ebenſo“ oder dergleichen angedeutet. Der
Regiſterſchreiber egte bloß einen Entwurf ſeiner 11 zugrunde oder
nahm Zuſätze, die nur für einen der verſchiedenen Adreſſaten eſtimm
. m ſeinen ext auf Die Verſchiedenheit des Wortlauts in den
beiden Überlieferungen eines ſolchen Schreibens iſt alſo wieder kein rund,
einen der beiden exte oder gar elde beanſtanden oder verdächtigen.

Stimmen der Zeit. 94.
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So iſt die Regiſterunterſuchung eute ein wichtiger eig der eſchicht
ichen, vorab der kirchengeſchichtlichen orſchung geworden. CEs iſt nur

wünſchen, daß gerade bon ſeiten der Kirchenhiſtoriker und der Kirchen⸗
rechtshiſtoriker ihr noch weit größere Aufmerkſamkeit zugewendet würde,
als es leider bisher geſchah enutzung der kirchengeſchichtlichen Uellen,
Unter denen die Papſtbriefe einen der erſten einnehmen, hat ge⸗
naueſte Erkenntnis ihre ertes und möͤͤgli Sicherheit über ihre Zu
verläſſigkeit zur Vorausſetzung.

Ein eiſpie möge dieſen Wert der Regiſterforſchung kurz erläutern.
egiſter Gregors VII befindet ſich eine Urze Zuſammenſtellung bon eitſätzen
kirchenrechtlichen Inhalts. Ihr Hauptthema iſt die ehre bom päpſtlichen
Primat. Die 27 Sätze ehe auf einem loſe eingelegten 0 das er
der Handſchrift feſt eingebunden wurde. Die1Zuſammenſtellung
iſt durch eine Überſchrift als perſönliches Diktat des Papſtes bezeichnet. mne

Literatur hat ſich 1  N ſie angeknüpft. Gegner der Ir berwendeten ſie
zu Angriffen auf das Papſttum, das hier maßloſe An  * geiſtlich⸗

Macht erhebe. War die ammlung der Briefe Gregors VIIL eine
ung, ſo war die Antwort ei atſ

1 bezeichnete noch 1906 der
verdiente Innsbrucker Kirchenhiſtoriker ichael im vierten ande
ſeiner groß angelegten des eu  en Volkes Iim Mittelalter jene
Leitſätze als großentei irrig und einem gefälſchten Machwerk angehoͤrig.
Der Nachweis, daß die Briefſammlun Gregors VII das Originalregiſter
ſeiner Kanzlei ſei, ſchon für die Echtheit. Ganz unzweifelhaft ſind
aber außerdem jene Sätze vbon demſelben päpſtlichen otar Rainer geſchrieben
wie das egiſter, und zwar eben m der Zeit, der ſie nach ihrer Stellung im
egiſter angehören. Sie ſind alſo wirklich perſönliches Diktat Gregors VII.
Die Unterſuchungen, die ihre Unechtheit zur Vorausſetzung atten, ſind gegen⸗
ſtandslos. Die Löſung ieg in ganz anderer Richtung; ſie kann erſt erfolgen,
wenn noch einige bisher ungenügend bekannte Quellen veröffentlicht ſein werden.

So einſeitig und belanglos derartige Unterſuchungen auf den erſten lick
erſcheinen m ſie en die unerläßli  e Grundlage zur Erforſchung

Wir werden in einer weiteren Abhandlung Geunſerer Uellen bilden
legenheit aben, noch eine elhe bon praktiſchen Ergebniſſen dieſer il

ilhelm M. Peitzwiſſenſchaftlichen Studien kennenzulernen.


